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Leitbild / Ziele 

 
TTL Basketball Bamberg e.V. 

 
I. Allgemeines 
 
Der TTL Basketball Bamberg e.V. strebt folgende Ziele an 
 
•      kontinuierliche Arbeit im Jugendbereich – sowohl im Leistungs-

bereich als auch im Breitensport 
•      Perspektive für die Jugendlichen – Minimalziel Oberliga bei Her-

ren und Damen 
•      langfristige Bindung der jugendlichen Spieler an den Verein 
•      möglichst vielfältige Förderung von Ausnahmetalenten – auch 

durch Kooperation mit anderen Vereinen aus der Region 
•      Förderung der Identifikation von Spielern und Trainern mit dem 

Verein 
 
II. Maßnahmenkatalog 
 

� Besetzung möglichst aller Jugendklassen bei Jungen und Mäd-
chen 

� Gewinnung qualifizierter Trainer für alle Mannschaften 

� Förderung der Trainerausbildung 

� praktische Ausbildung junger Trainer durch Co-Zeiten bei qua-
lifizierten Trainern 

� kontinuierliches Trainingsangebot auch im Sommerhalb-
jahr 

� interne Trainerfortbildung evtl. BL-Head-Coaches 
� Veranstaltung von Turnieren im Jugendbereich 



Seite 14 

Vorstand
1. Heinz Tengler
2. Hans Herbst
3. Hilar Gese

Mitgliederversammlung

Beirat
Heinz Tengler
Hans Herbst
Hilar Gese

Klaus Linsner
Dieter Hofmann

Ina Hofmann
Heiner Desch

Geschäftsführer
Klaus Linsner

Schiedsrichterwart
Klaus Pfeiler

Spielbetrieb
Dieter Hofmann

Rollstuhlbasketball
Norbert Vogel

Mannschaftsverantwortliche
Trainer
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Mitgliederversammlung - / Wahlen 2010 
 
An der Mitgliederversammlung am 21.04.2010 in der MTV-
Gaststätte nahmen leider nur 13 stimmberechtigte Mitglieder teil. 
 
Die Vorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis: 
 
1. Vorstand        Heinz Tengler            12 Stimmen 
2. Vorstand        Hans Herbst              12 Stimmen    
3. Vorstand        Hilar Gese                 12 Stimmen    
 
In den Beirat, der aus den Vorstandsmitgliedern plus 4 Beirats-
mitgliedern besteht , wurden gewählt: 
 

• Dieter Hofmann                     9 Stimmen 
• Heiner Desch                         7 Stimmen 
• Ina Hofmann                           7 Stimmen 
• Klaus Linsner                        12 Stimmen 

 
Als Geschäftsführer wurde vom Vorstand Klaus Linsner bevoll-
mächtigt. 
 
Mitgliederstand am 01.01.2010  
 
männlich                                273                            
weiblich                                  116 
Gesamt                                389 
 
davon 
• Basketball                  334 
• Rollis                           34 
• Cheerleader                  21 
 
 
 
 



Seite 4 

 
 
 
 
§ 3 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist  Kalenderjahr. 
 
 
 
§ 4 Mitglied in Fachverbänden 
 
Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes 
und seiner einschlägigen Fachverbände.  Der Verein anerkennt 
und befolgt die von den zuständigen Organen dieser Verbände 
im Rahmen ihrer Befugnisse erlassenen Beschlüsse. 
 
 
 
 
 
§ 5 - Mitgliedschaft 
 

1.    Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juris-
tische Person werden.  Der Verein hat 

a.    aktive Mitglieder 
b.    passive Mitglieder 
c.    Jugendliche 
d.    Ehrenmitglieder 

 
2.       Aktive Mitglieder sind die Personen, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, sich in einer vorn  
 
      aus dem Verein austreten, erhalten keine Gewinnanteile Mit-

teln des Vereins. 
 
5.     Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 

Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

 
 
 

 
SATZUNG DES  

TTL Basketball Bamberg e.V. 
 
 

§ 1 - Name und Sitz 
 
1.     Der in das Vereinsregister beim Amtsgericht Bamberg ein-

getragene Verein führt den Namen 
 

TTL Basketball Bamberg e.V. 
 
2.     Er hat seinen Sitz in Bamberg.  Die Vereinsfarben sind lila/

weiß. 
 
 

§ 2 - Zweck des Vereins 
 
1.     Zweck des Vereins ist die Förderung der Leibesübungen 

und die Betätigung seiner Mitglieder im Basketballsport.  
Der Verein setzt sich vor allem die körperliche und sittliche 
Ertüchtigung seiner Mitglieder sowie die Erziehung guter 
Sportler mit echter sportlicher Gesinnung, insbesondere bei 
der Jugend, zum Ziel. 

 
2.     Die Vermögensmittel des Vereins sind ausschließlich für die 

Erreichung dieses gemeinnützigen Zweckes zu verwenden. 
 
3.     Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
"steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Ver-
ein verfolgt nicht das Ziel eines wirtschaftlichen Gewinns. 

 
4.     Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 

Zwecke verwendet werden.  Die Mitglieder, die aus dem 
Verein austreten, erhalten keine Gewinnanteile aus Mitteln 
des Vereins. 

 
5.     Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 

Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 
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1.        Geschäftsstelle / Geschäftsführer 
 
Der Geschäftsführer ist vom Beirat offiziell zu bestellen. Er betreibt 
die Geschäftstelle und hat zur jährlichen Mitgliederversammlung 
einen Kassenbericht vorzulegen. 
 
Ihm obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 
 

• Mitgliederverwaltung 
• Finanzverwaltung 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Passangelegenheiten 

 
2.        Spielbetrieb / Hallenwart 
 

• Mannschaftsmeldungen 
• Terminvereinbarung – Trainingstermine / Heimspiel-

termine 
• Organisation von Turnieren 

 
3.        Schiedsrichterwart 
 

• Schiedsrichtereinteilung 
• Schiedsrichterfortbildung 

 
4.        Trainerwart 
 

• Koordination Trainer / Übungsleiter 
• Herren / Damen / Jugend 
• Interne Trainerfortbildung  

 
5.        Mannschaftsverantwortliche / Trainer 
 

• Betreuung der Mannschaften 
• Trainings- und Spielbetrieb 
• Ergebnismeldung 
           Auswertung Spielberichtsbogen 
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GESCHÄFTSORDNUNG  
TTL Basketball Bamberg e.V. 

gültig ab 23.07.2001 
 
 
Zur ordnungsgemäßen Durchführung des Spielbetriebes und Pla-
nung aller notwendigen Aufgaben im Verein wird die notwendige 
Organisationsstruktur nachfolgend geregelt. Die jeweiligen Funktio-
nen werden vom Beirat besetzt. 
 
I. Mitgliedsbeiträge 
 
Die Mitgliedsbeiträge betragen ab dem 01.01.2010 
 
für Kinder bis zum 14. Lebensjahr                                56,00 €uro 
für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr                       72,00 €uro 
für Erwachsene                                                             86,00 €uro 
Schüler, Studenten, Auszubildende,                             72,00 €uro 
Rentner und Behinderte *                                                               
* auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
Cheerleader                                                                  20,00 €uro 
 
Familienbeitrag – ab 3 Personen 
-1- vollzahlender Erwachsener; jedes weitere Familienmitglied zahlt 
entsprechend dem Alter nur den halben Beitrag 
 
 
II. Spielgeld (seit 2003 - durch Beschluss der Mitgliederversammlung) 
 
Für aktive Spieler wird zu Saisonbeginn (Oktober) jährlich ein Spiel-
geld in Höhe von 
- Kinder / Jugendliche                                                   20,00 €uro 
- Erwachsene                                                                30,00 €uro 
erhoben. 
 
 
II. Organisationsstruktur 
 
Für die Tätigkeiten wird eine angemessene Aufwandsentschädigung 
erstattet. Die Höhe der Aufwandsentschädigung regelt im Einzelfall 
der Vorstand. 
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§ 3 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

 
§ 4 Mitglied in Fachverbänden 

 
Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes und 
seiner einschlägigen Fachverbände.  Der Verein anerkennt und be-
folgt die von den zuständigen Organen dieser Verbände im Rahmen 
ihrer Befugnisse erlassenen Beschlüsse. 
 

 
§ 5 - Mitgliedschaft 

 
1.    Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische 

Person werden.  Der Verein hat 
a.   aktive Mitglieder 
b.   passive Mitglieder 
c.   Jugendliche 
d.   Ehrenmitglieder 

 
2. Aktive Mitglieder sind die Personen, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, sich in einer vorn Verein betriebenen Sportart betäti-
gen und regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen. 
 
 
3. Jugendliche sind diejenigen Mitglieder, die das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben; sie sollen sich am Sportbetrieb beteili-
gen. Nach Vollendung des 18. Lebensjahres werden die bis dahin 
jugendlichen Mitglieder entweder als aktive oder als passive Mit-
glieder weitergeführt. 

 
4. Passive Mitglieder sind Mitglieder, die weder Jugendliche                 

noch aktive Mitglieder sind. 
 
5.    Durch Beschluss der Mitgliederversammlung können     Mitglie-

der, die sich um den Verein und seine Ziele in hervorragender 
Weise verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden.  
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§ 6 - Aufnahme 
 
1.    Die Aufnahme als Mitglied des Vereins ist schriftlich zu beantra-

gen. 
 
2.    Der Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt durch die Aufnahme.  

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Nur für den Fall 
der Ablehnung der Aufnahme ist die Entscheidung dem An-
tragsteller mit kurzer Begründung schriftlich mitzuteilen. 

 
3.    Jedes Mitglied erhält nach Aufnahme einen Abdruck der Sat-

zung des Vereins. 
 
 
 

§ 7 - Rechte der Mitglieder 
 

1.    Alle  Mitglieder, mit Ausnahme der Jugendlichen, haben in der 
Mitgliederversammlung Sitz und Stimme. Sie haben das aktive 
und passive Wahlrecht. Sie können Anträge stellen und die Ab-
stimmung darüber verlangen.. 

 
2.    Die Jugendlichen haben das Recht zur Teilnahme an der Mit-

gliederversammlung; sie sind jedoch weder wahl- noch stimm-
berechtigt.  In Angelegenheiten, die auch die Jugend betreffen, 
können sie vom Vorstand zur Abstimmung zugelassen werden. 

 
3.    Die Mitglieder haben bei den Veranstaltungen des Vereins An-

spruch auf ermäßigte Eintrittspreise.  Die Höhe der Ermäßigung 
wird vorn Vorstand festgesetzt. 

 
 

§ 8 - Pflichten der Mitglieder 
 
1.    Die Mitglieder sind verpflichtet die Bestimmungen der Satzung, 

einer Geschäftsordnung sowie die satzungsgemäßen Beschlüs-
se der Organe des Vereins einzuhalten, das Ansehen des Ver-
eins zu fördern und sich aller Handlungen zu enthalten, die ge-
eignet sind, den Verein oder sein Ansehen herabzusetzen. 

 
2.    Die Mitglieder haben Vereinsbeiträge zu entrichten.  Die Höhe 

der Beiträge wird von der Mitgliederversammlung bestimmt.  
Die Vereinsbeiträge sind jährlich in einer Summe im Wege des 
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4.    Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder-
versammlung erhalten hat. 

 
 

§ 16 - Beurkundung der Beschlüsse 
 
Die in den Sitzungen Beirates und in den Mitgliederversammlun-
gen gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und 
vom Vorstand und dem Verfasser der Niederschrift zu unter-
zeichnen. 
 

 
§ 17 – Auflösung des Vereins 

 
1.    Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss  der Mit-

gliederversammlung, der einer Stimmenmehrheit von 2/3 
der stimmberichtigten Mitglieder des Vereins bedarf. 

 
2.    Im Falle einer Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des 

bisherigen Zweckes ist das Vermögen des Vereins der Stadt 
Bamberg für die Durchführung gemeinnütziger Zwecke vor-
nehmlich auf dem Gebiet des Basketballsports zuzuwenden. 

 
 
Bamberg, 23. Juli 2001 
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b.   Jede Anzahl der erschienenen Mitglieder ist beschlussfä-
hig.  Zur Beschlussfassung genügt die einfache Stim-
menmehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 
c.    Beschlüsse zu Satzungsänderungen bedürfen einer 

Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder. 
 
5.    Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 

• die Wahl des Vorstandes, 
• die Wahl des Beirates, 
• die Entgegennahme des Jahresberichtes des 
            Vorstandes       
• die Entlastung des Vorstandes, 
• die Beschlussfassung über die Höhe der  
            Mitgliedsbeiträge 
• die Beschlussfassung über Satzungsände- 

     rungen, 
• die Beschlussfassung über Anträge, 
• die Beschlussfassung über die Auflösung des 

    Vereins. 
 
6.    Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu ferti-

gen, die den Ablauf der Versammlung mit dem genauen Wort-
laut der gefassten Beschlüsse enthält.  Die Niederschrift ist vom 
Vorstand und ihrem Verfasser zu unterzeichnen. 

 
 

§ 15 - Wahlen 
 
1.    Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversamm-

lung jeweils für drei Jahre.  Der 1. Vorstand, der 2. Vorstand 
und das weitere Vorstandsmitglied sind in getrennten geheimen 
Wahlgängen zu wählen. 

 
2.    Die 4 zu wählenden Mitglieder des Beirates können, sofern die 

Mitgliederversammlung zustimmt, per Akklamation gewählt wer-
den. 

 
3.    Die Wahl wird von einem Wahlausschuss, der aus einem Vorsit-

zenden und zwei Beisitzern besteht, durchgeführt.  
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Lastschrifteinzugsverfahrens zur Zahlung fällig.  Bei Nichtzah-
lung wird eine Mahngebühr fällig.  

 
 

§ 9 - Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1.    Die Mitgliedschaft endet 
 

a.       durch den Tod 
b. durch Kündigung (Austritt) 
c. durch Ausschluss. 

 
2.    Die Kündigung ist nur zum Ende des Geschäftsjahres mit einer 

Frist von drei Monaten möglich; sie muss schriftlich erfolgen. In 
Sonderfällen, insbesondere bei beruflich bedingtem Fortgang 
von Bamberg, kann der Vorstand eine Kündigung zu einem frü-
heren Termin als erst zum Ende des Geschäftsjahres zulassen. 

 
3.    Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Beirat 

mit Stimmenmehrheit; das ausgeschlossene Mitglied ist von der 
Entscheidung unter Beifügung einer Begründung schriftlich zu 
verständigen. 

 
      Der Ausschluss kann erfolgen 
 

a.    bei Nichterfüllung der in der Satzung festgelegten 
Pflichten, 

b.    bei rechtskräftiger, strafgerichtlicher Verurteilung, 

c.    bei grob vereinsschädigendem Verhalten, 

d.    bei Nichtzahlung der Vereinsbeiträge, wenn das Mit-
glied mit den Beiträgen  mindestens   ein Jahr im 
Rückstand ist und auch auf zwei Mahnungen hin nicht 
bezahlt. 

 
 

§ 10 - Ehrungen 
 
1. Personen, die sich in besonderer Weise um den Verein ver-

dient gemacht haben können geehrt werden. 
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2. Die Ehrung ist in würdiger Form vom Vorstand vorzunehmen. 
Zeitpunkt sowie Art und Weise der Ehrung werden vom Vor-
stand festgelegt. 

 
 

 
§ 11 - Organe des Vereins 

 
Die Organe des Vereins sind: 
 
1.    der Vorstand, er besteht aus dem 1. Vorstand, dem 2. Vor-

stand und einem weiteren Vorstandsmitglied 
 
2.    der Beirat, ihm gehören der Vorstand und 4 gewählte Mitglieder 

an. 
 
3.    die Mitgliederversammlung. 
 
 
 

§ 12 - Vorstand 
 
1.    Der Vorstand gemäß § 11 Nr.1  dieser Satzung ist Vorstand im 

Sinne des § 26 BGB. Er vertritt den Verein gerichtlich und au-
ßergerichtlich.  Zur Vertretung nach außen sind jeweils zwei 
Vorstandsmitglieder befugt.  Der Vorstand ist für die Führung 
des Vereins in sportlicher, finanzieller und verwaltungsmäßiger 
Hinsicht verantwortlich. In Angelegenheiten, die für den Verein 
grundsätzliche Bedeutung haben oder erhebliche Verpflichtun-
gen erwarten lassen sowie in Grundstücksangelegenheiten ent-
scheidet der Beirat. 

 
2.    Der Erste Vorstand führt den Vorsitz in der Mitgliederversamm-

lung und vertritt den Verein nach außen. 
 
3.    Erster und Zweiter Vorstand  vertreten sich gegenseitig 
 
4.    Der Vorstand erstellt für den Verein eine Geschäftsordnung, in 

der die Verwaltungsaufgaben und die Organisationsstruktur 
festgeschrieben werden. 
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§ 13 - Beirat 
 
1.    Der Beirat unterstützt den Vorstand bei der Führung des Ver-

eins.  Unabhängig von der in § 12 Abs. 1 Satz 5 getroffenen 
Regelung ist der Beirat auch in sonstigen wichtigen Angelegen-
heit einzuberufen. 

 
2.    Der Vorstand ruft mindestens halbjährlich Sitzungen des Beira-

tes ein. Der Beirat ist einzuberufen wenn mindestens 3 seiner 
Mitglieder dies beantragen. 

 
3.    Der Beirat ist ohne Rücksicht auf die Zahl seiner anwesenden 

Mitglieder beschlussfähig. 
 
4.    Kommt der Beirat bei bedeutsamen Entscheidungen zu keinem 

mehrheitlich getragenen Beschluss, ist  eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen.   

 
 

§ 14 - Mitgliederversammlung 
 

1.    Die ordentliche Mitgliederversammlung wird einmal jährlich zu 
Beginn des neuen Geschäftsjahres  durch den Vorstand einbe-
rufen. 

 
2.    Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, 

wenn der Vorstand oder der Beirat dies beschließen.  
 
3.    Außerdem ist eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn 

dies mindestens 1/5 der Mitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zweckes verlangen. 

 
4.    Die Einberufung einer Mitgliederversammlung hat mindestens 8 

Tage vorher durch Veröffentlichung in der örtlichen Tageszei-
tung unter Angabe von Zeit und Ort der Versammlung sowie 
der Tagesordnung zu erfolgen. 

 
a.   Anträge, über die in der Mitgliederversammlung Be-

schluss gefasst werden soll, sind mindestens 3 Tage vor 
der Versammlung beim Vorstand schriftlich einzurei-
chen.  Über die Zulassung späterer Anträge entscheidet 
die Mitgliederversammlung. 

 


